
Wahlbekanntmachung 
Der Niedersächsische Landtag hat in seiner Sitzung am 10. Juni 2021 abschließend über den 

Gesetzentwurf zur Änderung des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes (NLWG) und des 

Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) beraten und diesen angenommen.  

Durch die Änderung im NKWG wird der neue § 52 d NKWG, Sonderregelungen für die Wahlen der 

Abgeordneten und die Direktwahlen am 12. September 2021, eingefügt. 

Die Wahlbekanntmachung für die Gemeindewahl und die Ortsratswahlen am 12. September 2021 im 

Flecken Aerzen vom 03.04.2021 wird daher wie folgt abgeändert. 

I. Gemeindewahl  

4. Zahl der Unterschriften für die Wahlvorschläge 

Für die Wahlen der Abgeordneten am 12. September 2021 gilt § 21 Abs. 9 Satz 2 NKWG mit der 

Maßgabe, dass der Wahlvorschlag für die Gemeindewahl im Flecken Aerzen von mindestens acht 

Wahlberechtigten des Wahlbereichs persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein muss. Diese 

Unterschriften sind gem. § 21 Abs. 10 NKWG bei den folgenden Parteien und Wählergruppen nicht 

erforderlich: 

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

- Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) 

- Bündnis90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

- Freie Demokratische Partei (FDP) 

- DIE LINKE.Niedersachsen (DIE LINKE) 

- Alternative für Deutschland (AfD) 

- Die Unabhängigen – Freie Wählergemeinschaft in Aerzen (DIE UNABHÄNGIGEN) 

II. Ortsratswahlen 

4. Zahl der Unterschriften für die Wahlvorschläge 

Für die Wahlen der Ortsratsmitglieder am 12. September 2021 gilt § 21 Abs. 9 Satz 2 NKWG mit der 

Maßgabe, dass der Wahlvorschlag für die Gemeindewahl im Flecken Aerzen persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sein muss von: 

- Ortschaften Aerzen und Groß Berkel acht, 

- Dehmkerbrock, Grupenhagen und Reher vier, 

Wahlberechtigten des Wahlbereichs. 

Diese Unterschriften sind gem. § 21 Abs. 10 NKWG bei den folgenden Parteien und Wählergruppen 

nicht erforderlich: 

a) Für alle Ortsratswahlen: 

- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

- Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) 

- Bündnis90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

- Freie Demokratische Partei (FDP) 

- DIE LINKE.Niedersachsen (DIE LINKE) 

- Alternative für Deutschland (AfD) 

b) Für die Ortsratswahlen in der Ortschaft Dehmkerbrock: 

- Wählergemeinschaft Dehmkerbrock (WGD) 

c) Für die Ortsratswahl in der Ortschaft Reher: 

- Wählergemeinschaft Reher (WGR) 

Die übrigen Bestandteile der Wahlbekanntmachung vom 03.04.2021 bleiben unangetastet. 

Aerzen, 23.06.2021       Flecken Aerzen 

Der Gemeindewahlleiter 


